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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.03.1980

Norm

MSchG §4

MSchG §4 Abs1 Z2

Rechtssatz

Markenrechtliche Schutzfähigkeit des Wortes "TABASCO" (hier: für Nahrungsmittel und Getränke), obwohl es sich dabei

um den Namen eines Gliedstaates im Südosten Mexikos handelt, zumal die weitaus überwiegende Mehrheit der

inländischen Verbraucher mangels Kenntnis dieses geographischen Begri es in dem Wort "TABASCO" keinen Hinweis

auf den - tatsächlichen oder möglichen - Herstellungsort der Waren, sondern eine reine Phantasiebezeichnung sehen

wird, so daß keine ins Gewicht fallende Schwächung der Kennzeichnungskraft dieses Markenwortes vorliegt.
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